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A.  GESETZESGRUNDLAGEN 
BauGB Baugesetzbuch 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 

BauNVO - Baunutzungsverordnung 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

PlanZV - Planzeichenverordnung 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung – PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991, S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. S. 1057) 

LBauO - Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2019 (GVBl. S. 112) 

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 290 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. S. 
261) 

LNatSchG - Landesnaturschutzgesetz 

Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnaturschutzgesetz – 
LNatSchG) vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. 
Juni 2020 (GVBl. S. 287) 

DSchG - Denkmalschutzgesetz 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159, BS 224-2), zuletzt geändert durch § 32 
des Gesetzes vom 17.Dezember 2020 (GVBl. S. 719) 

BImSchG - Bundesimmissionschutzgesetz 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 09. Dezember 2020 (BGBl. I S. 4458) 

BBodSchG Bundes - Bodenschutzgesetz 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) 
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UVPG – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 03. Dezember 2020 (BGBI. I S. 2694) 

LStrG - Landesstraßengesetz 

Landesstraßengesetz (LStrG) vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287) 

WHG – Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) 

LWG - Landeswassergesetz 

Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG) vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 
127), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287) 

GemO - Gemeindeordnung 

Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 728) 
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B.  Planungsrechtliche Festsetzungen (§9 Abs. 1 BauGB) 

Unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB sind innerhalb des Geltungsbereichs des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes lediglich diejenigen Nutzungen zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. 

B1. ART der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

WA - Allgemeines Wohngebiet 

Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden auch nicht ausnahmsweise 
nach §4 Abs. 3 BauNVO zugelassen. 

 

B2. MASS der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Zahl der Vollgeschosse 
WA1: „zwei“ 

WA2 bis WA 5: „drei“ + Garagengeschoss 

Grundflächenzahl 0,4 

Geschossflächenzahl 1,35 
 

B3. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen (§9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen beträgt einundzwanzig (21) in den im Tal liegenden 
Baufeldern an der Kuhnengasse. 

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen beträgt drei (3) im Baufeld angrenzend an die 
Klappergasse. 

 

B4. BAUWEISE und überbaubare Grundstücksfläche (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 

Bauweise 
WA1 und WA 5: offene Bauweise 

WA2 - 4: Nach § 22 (4) BauNVO wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, wonach 
Einzelbaukörper bis 60 m Länge zulässig sind. Die seitlichen Abstandsflächen sind einzuhalten. Die 
Abstandsflächen können gem. § 8 Abs. 2 LBauO auch auf öffentlichen Verkehrsflächen liegen. 

Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. 

Die festgesetzten Baugrenzen können in WA2, WA4 und WA5 mit vor die Wand vortretenden 
Gebäudeteilen wie Pfeiler, Gesimse, Dachvorsprünge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen und 
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deren Überdachungen sowie untergeordnete Vorbauten wie Erker und Balkone, Eingangs- und 
Terrassenüberdachungen um bis zu 1,00 m überschritten werden; von der nächstliegenden 
Grundstücksgrenze müssen sie mindestens 2 m entfernt bleiben. In WA1 sind Überschreitungen 
von bis zu 1,50 m zulässig. 

 

B5. Höhenlage der Baukörper (§9 Abs. 2 bzw. Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§16,18 BauNVO) 

WA1: Die maximal zulässige Gebäudehöhe liegt bei 357 müNN. 

Nördlich des Baufensters WA1 dürfen Stellplätze mit einer maximalen Oberkante der 
Standflächen von 349,20 müNN errichtet werden. Südwestlich des Baufenster WA1 dürfen 
Stellplätze mit einer maximalen Oberkante der Standflächen von 350,30 müNN errichtet 
werden. 

WA2: Die maximal zulässige Höhe von Flachdächern liegt bei 339,40 müNN 
Satteldächer dürfen eine maximale Traufhöhe von 340 müNN und eine maximale Giebelhöhe 
von 344 müNN aufweisen. 

WA3: Die maximal zulässige Gebäudehöhe liegt bei 342,55 müNN. 

WA4: Die maximal zulässige Gebäudehöhe liegt bei 339,40 müNN. 

WA5: Die maximal zulässige Gebäudehöhe liegt bei 341,50 müNN. 

 

Höhenbezugspunkt:  

Der Höhenbezug erschließt sich aus der durchschnittlichen Geländehöhe des im Tal liegenden 
Baufensters von 329,00 müNN. 

 

B6. Flächen für Stellplätze, Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Flächen für nicht überdachte und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der durch Planeintrag 
festgesetzten Flächen „Stelpl“ zulässig. 

 

B7. Flächen für Nebenanlagen (§9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB) 

Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO bleiben außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig, nicht jedoch auf Flächen gemäß §9 Abs.1 Nr. 25a BauGB. 

Tiefgaragen sind nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb 
der durch Planeintrag festgesetzten Flächen „TGa“ zulässig. 
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B8. Gebiet, in dem bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder technische 
Maßnahmen getroffen werden müssen, die der Vermeidung oder Verringerung von 
Hochwasserschäden einschließlich Schäden durch Starkregen dienen (§9 Abs. 1 Nr. 16 c BauGB 
i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Eine wasserwirtschaftliche Stellungnahme wurde durch die Björnsen Beratende Ingenieure GmbH 
erstellt (sh. Anlage 1 Wasserwirtschaftliche Stellungnahme als Anlage für den Bebauungsplan vom 
März 2021). Die Kurzzusammenfassung des Berichts lautet wie folgt. 

Die Auswirkungen des Bauvorhabens des Architekturbüros von Danwitz wurden auf der Basis eines 
bestehenden 2D-hydrodynamisch-numerischen Modells und der Berechnung eines 100-jährlichen 
Hochwasserabflusses (HQ100) analysiert und hinsichtlich der Ausnahmebestimmungen nach § 78, 
Abs. 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit folgendem Ergebnis untersucht: 

- Die Berechnung der Änderung des Retentionsvolumens hat insgesamt einen Verlust von 
10,37 m³ ergeben. Somit beträgt das auszugleichende Volumen 10,37 m³. Der Auftraggeber 
möchte als Ausgleichmaßnahme Retentionsfläche auf dem süd-westlichen Grundstücks-
Gartenteil bereitstellen. 

- Das Bauvorhaben führt zu Veränderungen der Strömungssituation, die sich jedoch nicht 
nachteilig auf die Nutzung des Baugrundstückes und der benachbarten Grundstücke 
auswirken. 

- Durch das Bauvorhaben sind keine bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen betroffen. 
- Die Planung und Umsetzung des Bauvorhabens wird hochwasserangepasst durchgeführt 

 

 
Wasserspiegeldifferenz HQ100 
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Durch die hochwasserangepasste Bauweise des Erdgeschosses mit teilweiser Aufständerung und die 
wellenförmig verlaufende Sockelwand wird die Strömungssituation nur geringfügig beeinflusst. Die 
Überflutungsflächen außerhalb der neuen Bebauung verändern sich im Vergleich zum 
Bestandsmodell nicht signifikant. 

Durch die hochwasserangepasste Bauweise kann das Wasser beim HQ100 ohne großen Rückstau an 
der Sockelwand der Häuser 1 - 8 entlang strömen. Durch den wellenförmigen Verlauf der 
Untergeschosswand staut sich das Wasser erwartungsgemäß im konvexen Teil der 
Untergeschosswand und staut sich höher als im Bestandsmodell. Im anschließenden konkaven Teil 
der Untergeschosswand fällt der Wasserstand aufgrund der erhöhten Fließgeschwindigkeiten. 

Ein 5 m breiter Streifen im Anschluss an die Böschungsoberkante des Simmerbachs (sh. Eintragung 
in Planzeichnung) ist von jeglicher Bebauung freizuhalten. Die Anlage von Gehwegen ist in diesem 
Bereich zulässig, wenn deren Oberkante niedriger liegt als das Urgelände. Bei der Wahl des 
Gehweges sollte ein versicherungsfähiger Aufbau gewählt werden und die Barrierefreiheit ist zu 
beachten. 

 

 
Strömungssituation HQ100 im Planungszustand 
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Zur Einsparung von Trinkwasser und zur Verringerung des Oberflächenabflusses ist die Sammlung, 
Speicherung und Verwendung des Niederschlagswasser aus der Dachentwässerung in Zisternen 
vorzusehen. Das zu erbringende Retentionsvolumen ist in Abstimmung mit den 
Verbandsgemeindewerken festzulegen. 

Der Überlauf der Zisternen ist an die Oberflächenentwässerung anzuschließen. 

Bei einer Sammlung und Nutzung von Niederschlagswasser sind weiterhin folgende Hinweise zu 
beachten: 

- Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden. 
- Sämtliche Leitungen im Gebäude sind mit der Aufschrift/Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ zu 

kennzeichnen. 
- Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 1988 sowie die DIN 

1986 und DIN 2001 zu beachten. 
- Der Träger der Wasserversorgung sollte über solche Planungen informiert werden. 
- Gemäß TrinkwV besteht gegenüber dem Gesundheitsamt eine Anzeigepflicht für die 

Regenwassernutzung in Haushalten. 

 

B9. Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers (§9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Die zur Herstellung der gewidmeten öffentlichen Verkehrsflächen erforderlichen Böschungen und 
Betonrückenstützen (b=0,20 m) der Bordanlagen sind auf den angrenzenden Grundstücken zu 
dulden. 

 

B10. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen zu 
treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

. Ein Schalltechnisches Gutachten wurde durch das Schalltechnische Ingenieurbüro Pies erstellt (sh. 
Anlage 2 Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Kuhnengasse“ der Stadt Simmern vom 
16.03.2021). Die Ergebnisse dieses Gutachtens werden hier vorgestellt. 

Als Grundlage der Beurteilung wurden die schalltechnischen Orientierungswerte nach dem Beiblatt 
zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ genutzt, die je nach Nutzung wie folgt lauten: 
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Tabelle: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18009 

 

Die niedrigeren Nachtwerte gelten für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche 
von vergleichbaren öffentlichen Betrieben. Die Werte zur Tageszeit sowie die niedrigeren Werte zur 
Nachtzeit entsprechen den Immisionsrichtwerten der TA Lärm. Die höheren Nachtrichtwerte gelten 
für Verkehrsgeräusche.  

Bei der Beurteilung ist in der Regel am Tag der Zeitraum von 6:00 bis 22:00 Uhr und in der Nacht der 
Zeitraum von 22:00 bis 6:00 Uhr zugrunde zu legen. 

Die Anforderungen an die Luftschalldämmung können aus der nachfolgenden Tabelle gemäß der DIN 
4109 „Schallschutz im Hochbau“ entnommen werden. 

Diese differenziert sieben Lärmpegelbereiche entsprechend dem maßgeblichem Außenlärmpegels. 
In Abhängigkeit dieser Lärmpegelbereiche und der unterschiedlichen Raumarten oder -nutzungen, 
stellt die DIN 4109 Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen. 

 
Maßgeblicher Außen-
lärmpegel in dB(A) 

Lärmpegelbereich 
nach DIN 4109  

Erforderliches gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß (R’w,ges) 
des Außenbauteils in dB 

  Bettenräume in 
Krankenanstalten 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, 
Übernachtungsräume 
in Beherbergungs-
stätten, 
Unterrichtsräume 
und Ähnliches 

Büroräume1) und 
Ähnliches 

< 55 Lärmpegelbereich I 35 30 - 
> 55 bis < 60 Lärmpegelbereich II 35 30 30 
> 60 bis < 65 Lärmpegelbereich III 40 35 30 
> 65 bis < 70 Lärmpegelbereich IV 45 40 35 
> 70 bis < 75 Lärmpegelbereich V 50 45 40 
> 75 bis < 80 Lärmpegelbereich VI 2) 50 45 

> 80 Lärmpegelbereich VII 2) 2) 50 
Tabelle: Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen Außen und Räumen in Gebäuden (siehe Tabelle 7 der 
DIN 4109) 
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Entsprechend des Gutachtens des Ingenieurbüros Pies werden die Orientierungswerte der DIN 
18009 im gesamten Plangebiet um etwa drei bis fünf dB überschritten.  

Weiterhin kann das gesamte Plangebiet in den Lärmpegelbereich III eingeordnet werden.  

Diese Überschreitungen sind der räumlichen Nähe zu der L218 und dem daraus resultierendem 
Verkehrslärm geschuldet. Die zu treffenden Maßnahmen sind im Folgenden beschrieben. 

 

Schlafräume, schutzbedürftige Aufenthaltsräume und Außenbereiche 

Es ist zu empfehlen, Fenster von Schlafräumen (Elternschlafzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer, 
etc.) und schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen und Außenbereichen (Terassen, Logien, Balkone) an 
den verkehrsabgewandten Gebäudeseiten (Nordseite) anzuordnen. 

Falls dies nicht realisierbar sollten die Schlafräume mit Lüftungssystemen ausgestattet werden, um 
im Nachtzeitraum einen Beurteilungspegel von 30 dB (A) im Rauminneren nicht zu überschreiten. 
Die Fenster selbst können öffenbar sein.  

Das erforderliche gesamte Bau-Schalldämm-Maß (R’w,ges) der Außenbauteile kann der Tabelle zu 
DIN 4109, Lärmpegelbereich III entnommen werden.  

 

B10. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Das Geh- und Fahr- und Leitungsrecht entlang des Simmerbachs umfasst die Rechte des 
Versorgungsträgers „Verbandsgemeindewerke Simmern-Rheinböllen“, unterirdischen Leitungen zu 
unterhalten und zu verlegen. Nicht zulässig sind auf diesen Flächen jede Art der Einfriedung oder 
Bepflanzung mit Tiefwurzlern. Eine Überbauung mit Pflastersteinen ist zulässig. 

 

  



 

Seite 13 

C.  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §88 (6) LBauO) 

C1. Gestaltung der baulichen Anlagen (§88 (1) Nr. 1 LBauO) 

Dachformen 
WA 1, WA 3 bis WA 5: Flachdächer 

WA 2: Satteldächer und Flachdächer 

   Satteldächer sind senkrecht zum Verlauf des Simmerbachs anzuordnen 

 

C2. Gestaltung außerhalb der baulichen Anlagen (§88 (1) Nr. 3 LBauO) 

Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen 
Nicht überbaute Flächen sollen begrünt werden, soweit sie nicht für eine zulässige Nutzung 
benötigt werden. 

Auf privaten Grünflächen sind keine Verkehrs- und Stellplatzflächen zulässig. 

Auf der privaten Grünfläche im Bereich zwischen dem Simmerbach und WA2 ist ein 2m breiter 
öffentlicher Fußweg anzulegen. Der genaue Verlauf des Weges, der die Kuhnengasse mit dem 
Theodor-Fricke-Heim verbindet, kann innerhalb dieser Fläche ausgestaltet werden und die in der 
Planzeichnung angegebene Position des Wegs ist nicht final. 

 

C3. Anzahl der Stellplätze (§88 (1) Nr. 8 LBauO) 

Für Wohngebäude wird der Stellplatzbedarf wie folgt bestimmt: 

1) Freistehende Einfamilienhäuser, Doppelhäuser u. Reihenhäuser je Haushälfte 2 Stellplätze, mit 
Einliegerwohnung zusätzlich 1 Stpl. 

2) Mehrfamilienhäuser je Wohnung 
bis 50 m² - 1 Stpl. 
bis 100 m² - 1,5 Stpl. 
bis 150 m² - 2 Stpl. 
bis 200 m² - 2,5 Stpl. 
Im Übrigen bestimmt sich die Zahl der Notwendigen Stellplätze nach der Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums für Finanzen vom 24. Juli 2000 (MinBl. S. 231) über die Zahl, Größe und 
Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge in der jeweils geltenden Fassung. 
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D. Grünordnerische und landespflegerische Festsetzungen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

Im Folgenden werden diejenigen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen aufgeführt, die im 
Rahmen der Umweltprüfung berücksichtigt worden sind bzw. als Ergebnis der Umweltprüfung als 
Festsetzung oder Hinweis in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen 
wurden. Darüber hinaus werden Empfehlungen formuliert. 

Herstellung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen 

 Zur Erhaltung der Infiltrationsfähigkeit der Böden für Niederschlagswasser sind nicht überdachte 
Stellplatzflächen, Zufahrten -soweit wasserrechtlich zulässig- mit versickerungsfähigen Belägen 
(z.B. Rasengittersteinen), weitfugig verlegtem Pflaster (Fugenbreite > 2 cm), als wassergebundene 
Decke oder Schotterrasen anzulegen. Es ist auf einen versickerungsfähigen Unterbau zu achten. 

Vorgaben zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich Schäden 
durch Starkregen  

 Entsprechend der textlichen Festsetzungen nach§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB sind gemäß dem 
Ergebnis der wasserwirtschaftlichen Stellungnahme umfangreiche Festsetzungen in Bezug auf 
den Hochwasserschutz und Schutz vor Starkregenereignissen aufgenommen, die eine 
Vereinbarkeit der Planung mit den Vorgaben nach § 78 Abs. 5 WHG in Bezug auf das 
Überschwemmungsgebiet des Simmerbach sicherstellen. 

Begrünung nicht bebauter Grundstücksflächen 

 Die nicht überbauten oder überbaubaren Grundstücksfreiflächen der Baugrundstücke sind 
vollständig zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten.  

• Nicht zulässig sind insbesondere Schottergärten (großflächig mit Steinen bedeckte Gartenflächen, 
in welcher bei untergeordneten Pflanzungen Steine das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind). 

Verwendung insektenfreundliche Beleuchtung 

 Zum Schutz nachaktiver Insekten vor Lichtirritation bzw. Individuenverlusten sind für die 
nächtliche Beleuchtung des künftigen Wohngebietes insektenfreundliche Leuchten und 
Leuchtmittel zu verwenden. Es sind Leuchtmittel mit geringe UV- und Blauemission zu 
verwenden. Geeignet sind Natriumdampf-Niederdrucklampen oder LEDs mit maximal 3.000 
Kelvin. Die verwendeten Lampen müssen ein Abstrahlen zur Seite und nach oben vermeiden und 
ein geschlossenes Gehäuse aufweisen. Wenn möglich ist eine nächtliche Reduzierung der 
Leuchtstärke vorzunehmen und/oder Bewegungsmeldern zu verwenden.  

Dachbegrünung 

 Alle Flach- oder flach geneigten Dächer (bis 5° Neigung) von Hauptgebäuden ab 25 m² Dachfläche 
im Bereich des WA1-WA5 sind dauerhaft extensiv zu begrünen. Die Mindestsubstratstärke 
beträgt 8 cm. Für die Begrünung sind standortangepasste Stauden-, Gräser- oder Sedumarten zu 
verwenden. Geeignete Arten sind der Pflanzliste 2 zu entnehmen. Nach Herstellung der 
Begrünung darf keine künstliche Bewässerung erfolgen.  
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Kompensationsmaßnahmen 

Die folgenden Maßnahmen sind plangebietsextern durchzuführen und nach § 9 Abs. 1a vollständig 
dem Eingriff im Geltungsbereich zuzuordnen 

Kompensationsmaßnahme „K1“: Entwicklung eines naturnahen Laubmischwaldbestandes und 
naturnaher Waldumbau 

Als naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahme („K1“) ist innerhalb des Soonwaldes auf 
Flurstück 32/7 (Flur 11; Gemarkung Riesweiler) (Waldort „Sim 23 b1“) die Entwicklung eines 
naturnahen Waldbestandes (naturnaher Waldumbau) vorgesehen (siehe zur Lage, Abbildung 11). 
Die Fläche, auf der die Maßnahme umzusetzen ist, umfasst ca. 2,6 ha. Sie stellt sich als eine durch 
Kalamitäten betroffenen ehemaligen Fichtenreinbestand aus 68-jährigen Fichten dar.  

Auf der Maßnahmenfläche sind im Bereich vorhandener Freiflächen (Kalamitätsflächen) zur 
Entwicklung eines naturnahen Laubmischwaldbestandes auf mindestens 1.000 m² Lichtbaumarten 
einzubringen (bspw. Mischung aus Ahorn, Linde und Eiche). Der Anteil nicht standortheimischer 
Baumarten muss dabei unter 5 % betragen.  

Zudem ist ergänzend dazu innerhalb des Fichtenbestandes auf mindestens 6.219 m² ein Unterbau 
mit Buche und Tanne vorzunehmen. Der Anteil standortheimischer Baumarten muss dabei über 20 
% betragen.  

Eine abschließenden Bepflanzungsplanung erfolgt durch die zuständige Forstbehörde bzw. 
Revierleitung des Forstamtes Simmern vor Umsetzung der Maßnahme.  

Ausgleichsmaßnahme „A1“: Plangebietsinterner Ersatzlebensraum für die Mauereidechse 

 Als Alternative für die Errichtung einer dauerhaften Ersatzfläche außerhalb der Eingriffsbereiche, 
wie in der CEF2 beschrieben, kann auch der im Rahmen des Bauvorhabens beeinträchtigte bzw. 
verlorene Lebensraum der Mauereidechse auf dem Gelände selbst wiederhergestellt werden. 
Zwingende Vorrausetzungen sind hier ein vorab erstelltes, fachgutachterlich geprüftes Konzept, 
welches der zuständigen Naturschutzbehörde vorgelegt wird. In diesem Konzept muss zum einen 
die Wiederherstellung der Lebensraumfunktion für die Mauereidechse auf dem Gelände 
dargestellt und zugesichert werden, sowie die Zwischenhälterung der Tiere beschrieben werden. 
Für die Wiederherstellung/Sicherung der dauerhaften Lebensraumeignung im Plangebiet ist 
darzustellen, dass auf einer Gesamtfläche von mindestens 1.289 m² (Größe des errechneten 
Flächenverlusts durch die Umsetzung) eine vergleichbare Anzahl an Strukturen wie 
Natursteinmauern oder ähnlichen Kleinstrukturen (~180m²) entstehen, die als Reproduktions-, 
Überwinterungs- und Rückzugsraum genutzt werden können. Der restliche Anteil des Gebietes 
muss zudem naturnah errichtet werden, damit er als Nahrungssuchraum geeignet ist. Hierfür sind 
die spezifischen Anforderungen der Mauereidechse an ihre Lebensräume zu berücksichtigen (vgl. 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/
massn_stat/102319).  

 Für die Dauer der Baumaßnahme ist jedoch von erheblichen negativen Beeinträchtigungen der 
ansässigen Reptilien auszugehen, sodass dieser Zeitraum durch eine Zwischenhälterung 
überbrückt werden muss. Hierfür gibt es zwei mögliche Szenarien. Die Zwischenhälterung in 
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Terrarien, und die Zwischenhälterung auf einer temporären Ersatzfläche. Eine Zwischenhälterung 
in Terrarien bietet sich meist nur bei kurzen Zeiträumen und geringer Individuenzahl an, während 
mehrjährige Überbrückungszeiträume nach Möglichkeit im Freiland durchgeführt werden sollten. 
Hierfür sollte im nahen Umfeld eine geeignete Fläche ausgesucht und entsprechend vorbereitet 
werden. Die Herrichtung dieser Fläche erfolgt, bezogen auf Größe und Strukturangebot, analog zur 
CEF-Fläche, um den Tieren während der Zwischenhälterung einen geeigneten Lebensraum zu 
bieten.  

 Die gefangenen Mauereidechsen werden dann, solange auf dieser geschützten Fläche 
zwischengehältert, bis die Funktionsfähigkeit der Lebensraumstrukturen auf der umgesetzten 
Baumaßnahme fachgutachterlich geprüft und bestätigt werden konnte. Anschließend kann die 
Ersatzfläche wieder abgefangen und die Tiere zurück in ihren ursprünglichen, aber neu errichteten 
Lebensraum gesetzt werden. Die Ersatzfläche selbst kann dann wieder in ihren ursprünglichen 
Zustand versetzt werden. 

 

Artenschutzrechtlich bedingte Maßnahmen (CEF) 

CEF1 - Nisthilfen 

 Als Kompensation für die verlorenen Quartier- und Nistmöglichkeiten für Vögel und Fledermäuse 
in den Bäumen und an den Gebäuden ist eine Anbringung von insgesamt 53 künstlichen Nisthilfen 
umzusetzen. Dies umfasst neben drei Nistkästen für den Waldkauz zudem mindestens 30 
Vogelnistkästen unterschiedlicher Bauart: 15 Höhlenbrüterkästen mit unterschiedlich großem 
Einflugloch, fünf Kästen für Baumläufer, sowie zehn Kästen für Nischenbrüter. Als Ausgleich für die 
Wochenstube der Zwergfledermaus sind zehn Fledermaushöhlen mit Wochenstubeneignung 
bereitzustellen (z.B. Schwegler Typ 1FD, 1FQ, 3FS etc.), sowie weitere 10 Flachkästen, die auch 
größere Arten beherbergen können (z.B. Schwegler 1FF). Nach Möglichkeit sollten auch 
mindestens zwei Kästen mit Winterquartiereignung angebracht werden. Hier eignet sich z.B. das 
Fledermauswinterquartier 1WI von Schwegler, welches direkt in Hauswände eingebaut werden 
kann.  

 Die Nisthilfen sind innerhalb des Baumbestandes auf den Flurstücken 74 (Flur 45) und 87/2 (Flur 
61) der Gemarkung Simmern aufzuhängen. Die Nisthilfen sind dabei in unterschiedlichen 
Expositionen sowie einer Mindesthöhe von 3 m anzubringen. Die Aufhängung ist durch eine 
fachkundige Person zu begleiten. Die Standorte der Nistkästen sind zu dokumentieren. 
 

CEF2 - Ersatzlebensraum Mauereidechse  

Zu Vermeidung eines Eintritts des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG in Form 
von Lebensraumverlusten für Eidechsen (insb. der im Geltungsbereich nachgewiesenen 
Mauereidechse) ist im Vorfeld der Baumaßnahme (Entfernung der Lebensräume im 
Plangebiet/Umsiedlung von Tieren) eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) 
umzusetzen. Die Maßnahme ist nicht mehr nötig, wenn gemäß der Ausgleichsmaßnahme „A1“ ein 
plangebietsinterner Ausgleich erfolgt bzw. eine anderweitige Zwischenhälterung während der 
Bauphase (bis zur Herstellung des internen Ausgleichs) erfolgt:  
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 Ort der Maßnahme: Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt auf dem südöstlichen Bereich des 
Flurstück 55 (Flur 60) der Gemarkung Simmern. 

 Umfang der Maßnahme: Die Maßnahmenfläche umfasst entsprechend der planzeichnerischen 
Abgrenzung insgesamt 1.289 m². Auf der Fläche sind insgesamt mindestens sechs Kleinstrukturen 
im Umfang von mindestens 180 m² herzurichten, wobei die nachfolgend beschriebenen 
Anforderungen bezüglich der Flächengröße der Kleinstrukturen einzuhalten sind.  

 Art der Maßnahme: Es erfolgen Habitataufwertungen für Eidechsen in Form einer Anlage von 
Kleinstrukturen (Steinhaufen mit Sandlinsen) sowie eine entsprechende Pflege der umgebenden 
Wiesenfläche zur Sicherstellung eines offenen Habitatcharakters. Zur Vorbereitung der 
Maßnahmenfläche sind die Bereiche, die bereits mit Schlehenverjüngung) verbuscht sind, 
freizustellen. 
Folgende Vorgaben sind bezüglich der Herstellung der Steinhaufen mit Sandlinsen zu beachten: 

o Die einzelnen Steinschüttungen sind sichelförmig, angepasst an den Hangverlauf 
anzulegen. 

o Größe: Mindestens 2-3 m Breite, 5-10 m Länge und etwa 1 m Höhe. Abstand 
mindestens 10 m untereinander.  

o Um eine ausreichende Frostsicherheit der Winterquartiere zu gewährleisten, sind 
die Maßnahmenstandorte im Bereich der Steinschüttung auf 1 m Tiefe 
auszukoffern. Der Erdaushub kann auf der Nordseite der Steinschüttungen 
angefüllt werden.  

o Um ein ausreichendes Lückensystem herzustellen wird der ausgekofferte Bereich 
mit Steinen mit einer Kantenlänge von 10 bis 40 cm bis zu einer Höhe von 1 m 
aufgefüllt, wobei mindestens 60 % des Gesteinsmaterials eine Körung von 20 bis 
40 cm aufweisen sollen. Es ist möglichst autochthones Gesteinsmaterial zu 
verwenden.  

o Südlich der Steinschüttungen (am Fuße) ist mit einer Dicke von ca. 50 cm 
nährstoffarmes Substrat in Form einer Sandlinse für die Eiablage anzuschütten und 
eine arten- und blütenreiche Ruderalvegetation durch Selbstbegrünung oder 
Einsaat mit autochthonem Saatgut zu entwickeln.   

 Pflege: Nach Herstellung der Maßnahmenfläche ist eine Offenhaltung der hergestellten 
Kleinstrukturen durch eine bedarfsweise Pflege in Form einer Freischneidemahd in einem Turnus 
von maximal fünf Jahren sicherzustellen. Die übrige Maßnahmenfläche (Wiese) ist im 
Dreijahresturnus jährlich während der Winterruhe (somit zwischen Anfang September bis Ende 
März) auf jeweils ca. 30 % der Fläche zu mähen (idealerweise mit Balkenmäher oder Motorsense), 
sodass ein Mosaik aus gemähten und ungemähten (Altgras)-Bereichen entsteht. In dieser Zeit sind 
zudem bedarfsweise aufkommende Gehölze zu entfernen. Mulchen ist nicht zulässig. 

 Zur Sicherstellung des Erfolges der Maßnahme bzw. zur Vermeidung eines ungelenktes 
Abwanderns von Tieren aus der Maßnahmenfläche nach deren Umsiedlung ist im Jahr der 
Umsiedlung nach Norden hin (in Grenzbereichen zur Ackerfläche) eine Reptilienschutzzaun 
aufzustellen (somit auf ca. 160 m Länge). Die Errichtung des Zaunes ist durch eine fachkundige 
Person zu begleiten. Der Zaun ist in regelmäßigen Abständen (ca. alle zwei Wochen) für die Dauer 
seiner Errichtung auf dessen Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 
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Abbildung: Skizzierung der Lage des Reptilienschutzzaunes (türkis) zur Vermeidung eines Abwanderns von 
umgesiedelten Tieren aus der geplanten CEF-Maßnahmenfläche (flächig rot) auf intensiver genutzte 
Ackerbereiche nördlich  

 Risikomanagement: Die Herstellung der Maßnahme (insb. die Anlage der Kleinstrukturen) ist durch 
eine fachkundige Person (bspw. im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung) umzusetzen. Die 
fachlich korrekte Umsetzung muss nach Abschluss der Maßnahme und vor der erfolgenden 
Umsiedlung bestätigt werden. Entsprechend der hohen Prognosesicherheit der geplanten 
Maßnahmen ist gemäß LANUV (2019) nach der Umsiedlung kein gesondertes Risikomanagement 
(Monitoring) erforderlich.  
 

  



 

Seite 19 

Pflanzlisten 

Pflanzliste 1: 

Folgende Pflanzliste beinhaltet eine Auswahl an standortgerechten, heimischen Gehölzarten, die für 
Bepflanzungen im Plangebiet bevorzugt Verwendung finden sollten. Es können somit auch andere, 
standortgerechte und heimische Gehölzarten Anwendung finden. Bei den angegebenen 
Pflanzqualitäten handelt es sich um Mindestpflanzqualitäten. 

Bäume  

Einzelbäume Hochstämme, 2xv, mind. 12/14 (besser 3xv StU. Mind. 16/18!)  

 Acer campestre  Feldahorn  

 Acer platanoides  Spitzahorn  

 Acer pseudoplatanus  Bergahorn  

 Alnus glutinosa  Schwarzerle  

 Betula pendula  Weißbirke  

 Carpinus betulus  Hainbuche  

 Fraxinus excelsior  Esche  

 Juglans regia  Walnuss  

 Prunus avium  Vogelkirsche  

 Prunus padus  Traubenkirsche  

 Quercus pendunculata  Stieleiche  

 Salix alba  Silberweide  

 Tilia cordata  Winterlinde  

 Obstbäume  (in Sorten) Apfel, Birne, Zwetschge, 
Mirabelle, Quitte etc 

Straucharten 

2xv, mind. 60-100 cm  

 Cornus mas  Kornelkirsche  

 Cornus sanquinea  Roter Hartriegel  

 Corylus avellana  Haselnuss  

 Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen  

 Ligustrum vulgare  Gemeiner Liguster  

 Ligustrum vulgare Atrovirens  Immergrüner Liguster  

 Lonicera xylosteum  Gemeine Heckenkirsche  

 Prunus mahaleb  Steinweichsel  

 Prunus spinosa  Schlehe  
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 Rosa canina  Heckenrose  

 Viburnum lantana  Wolliger Schneeball  

 Viburnum opulus  Gemeiner Schneeball 

Alternativ oder ergänzend zu o.g. Artenliste kann in Bezug auf geplante Straßenbaumpflanzungen 
die Verwendung von stadtklimatoleranten Arten sinnvoll sein. Es wird in diesem Bezug auf die 
„GALK-Straßenbaumliste“ verwiesen. Hier sind diejenigen Arten zu verwenden, die als „geeignet“ 
oder „gut geeignet“ eingestuft werden.  

Auf die Einhaltung der Vorgaben nach §§ 44 bis 52 des Landesnachbarschaftsrechts Rheinland-
Pfalz in Bezug auf Grenzabstände von Pflanzungen wird hingewiesen. 

 

Pflanzliste 2: 

Folgende Pflanzliste nennt eine Auswahl geeigneter Stauden-, Gräser- und Sedumarten, welche für 
die extensive Dachbegrünung von Dachflächen im Plangebiet herangezogen werden können.  

Stauden und Gräser  

Gemeine Schafgarbe  Achillea millefolium 

Kahler Frauenmantel  Alchemilla epipsila 

Herzblättrige Bergenie  
Bergenia cordifolia 
„Abendglut“ 

Borretsch  
Borago officinalis 
„Alba“ 

Wirsing  
Brassica oleracea 
convar. capitata var. 
sabauda 

Grünkohl  
Brassica oleracea var. 
sabellica 

Mittleres Zittergras  Briza media 

Blauroter Steinsame  
Buglossoides 
purpurocaerulea 

Rundblättrige 
Glockenblume  

Campanula 
rotundifolia 

Pampasgras  
Cortaderia selloana 
„Pumila“ 

Kartäusernelke  
Dianthus 
carthusianorum 

Heide-Nelke  
Dianthus deltoides 
„Leuchtfunk“ 

Amethyst-Schwingel  Festuca amethystina 
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Gartenerdbeere  Fragaria x ananassa 

Kaukasus 
Storchschnabel  

Geranium renardii 

Ysop  Hyssopus officinalis 

Echter Lavendel  Lavandula angustifolia 

Virginischer Tabak  Nicotiana tabacum 

Woll-Ziest  Stachys byzantina 

Edel-Gamander  Teucrium chamaedrys 

Gemeine Schafgarbe Achillea millefolium 

Extensive Dachbegrünung 

Scharfer Mauerpfeffer Sedum acre 

Weißer Mauerpfeffer  Sedum album 

Milder Mauerpfeffer  Sedum sexangulare 

Felsen Fetthenne  Sedum rupestre 

Dickblatt-Fetthenne  Sedum dasyphyllum 

 

Hinweise: 

Bei einer extensiven Begrünung muss auf eine Mindestsubstratstärke von 8 cm an 
durchwurzelbarem Bodenraum geachtet werden. 

Nach gutachterlicher Einschätzung können grundsätzlich hitze-/trockenresistente Arten verwendet 
werden. Dabei kann es sich um flachwüchsige, aber auch höherwüchsige Gräser und Stauden sowie 
kleinwüchsige Gehölze handeln. Entscheidend ist dabei auf eine angepasste und ausreichende 
Substratmindeststärke zu achten, die den jeweils verwendeten Pflanzenarten ausreichend 
durchwurzelbaren Bodenraum zur Verfügung stellt. Im Vorfeld sollte eine entsprechende 
Fachplanung erfolgen. 
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E. Hinweise 

E1. Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Gemäß den Vorgaben des Landeswassergesetzes ist die Entstehung von Regenwasserabfluss zu 
verhindern und überschüssiges Regenwasser vor Ort zurückzuhalten und zu versickern. Aufgrund der 
örtlichen Hanglage sowie der Untergrundverhältnisse mit im Hangbereich anstehendem 
verwitterten Tonschieferfels sowie in der Talaue weitgehend wasserundurchlässigen 
Bodenverhältnissen, ist eine dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser im Plangebiet nur 
eingeschränkt möglich. Stattdessen wird das anfallende Niederschlagswasser aus befestigten 
Flächen und aus der Dachentwässerung in auf dem Grundstück gelegene Rückhaltemulden geleitet. 
Aus dem hydraulischen Nachweis (sh. Begründung) resultiert für ein 10-jähriges 
Niederschlagsereignis ein Rückhaltevolumen von 58 m³. Der resultierende Drosselablauf beträgt 
max. 3,29 l/s. 

Die Beseitigung des Niederschlagswassers soll unter Berücksichtigung der §§ 5 und 55 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und des § 13 Abs. 2 Landeswassergesetz (LWG) erfolgen. 

 

 

E2. Drainagewasser innerhalb des Bebauungsplan-Gebietes 

Drainagewasser darf nicht in Schmutz- und Regenwasserkanäle abgeleitet werden. Für den Bau der 
Tiefgaragen bzw. Keller wird empfohlen, eine wasserdichte Bauweise mit WU-Beton zu wählen. 

 

E4. Löschwasser 

Löschwasser steht mit 48 m³/h über einen Zeitraum von zwei Stunden zur Verfügung. Darüber hinaus 
gehender objektbezogener Löschwasserbedarf ist durch eine objekteigene Löschwasserbevorratung 
sicher zu stellen. 

 

E5. Hinweis zur Hydrogeologie 

Sind Bohrungen zur Gewinnung von Erdwärme geplant, werden folgende Hinweise gegeben: Tiefere 
Bohrungen zum Bau von Erdwärmesonden erfassen Gesteine des Unterdevon. Unter der 
Voraussetzung, dass die Wärmeträgerflüssigkeit nicht wassergefährdend oder der der 
Wassergefährdungsklasse 1 entspricht und die Bohrung im Bereich der Deckschichten gegenüber 
dem Zutritt von Sickerwasser abgedichtet wird, besteht aus hydrogeologischer Sicht keine 
grundsätzlichen Einwände zur Gewinnung von Erdwärme. Weitere Auflagen bleiben der 
Einzelfallprüfung vorbehalten. Für Erdwärmebohrungen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 
Wasserhaushaltsgesetz bei der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung zu beantragen. 
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E6. Schutz der Elektroversorgung bei Erdarbeiten 

Vorhandene Kabel stehen unter elektrischer Spannung. Die auf dem Grundstück befindlichen 
Stromversorgungsleitungen sind unentgeltlich zu dulden. Überprüfungen und Arbeiten an Leitungen 
werden dem Netzbetreiber oder von ihm beauftragten Unternehmen jederzeit gestattet. Mit 
Bauarbeiten in Kabelnähe darf erst nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber begonnen werden 
(planauskunft-rnh@westnetz.de). 

 

E8. Radonpotential 

Mögliche Radonbelastungen im Plangebiet können durch bauliche Maßnahmen zum Radonschutz 
von Neubauten und Radonsanierungen gemäß, den Hinweisen welche beim Landesamt für Umwelt, 
Rheinland-Pfalz, unter folgender Adresse abgerufen werden können: 

https://lfu.rlp.de/de/arbeits-und-immissionsschutz/radoninformationen/radon-informationsstelle/ 

Aufgrund der geplanten WU-Betonbauweise sind mögliche Beeinträchtigungen durch Radon 
generell minimiert. 

 

E9. Bergbau 

Das Plangebiet liegt teilweise im Bereich des auf Eisen verliehenen, bereits erloschenen 
Bergwerksfeldes „Simmern“. Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesem Bergwerksfeld liegen dem 
Landesamt für Geologie und Bergbau keine Dokumentationen oder Hinweise vor. 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN 
EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neuvorhaben oder größere An- und Umbauten 
(insbesondere mit Laständerungen) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 z berücksichtigen. 

 

E10. Archäologische Funde  

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine konkreten Hinweise auf 
archäologische Fundstellen vor. Allerdings wird der Planungsbereich aus topographischen 
Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche eingestuft. Dementsprechend können bei 
Bodeneingriffen bisher unbekannte Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zerstörung durch die 
Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen. 

Der Beginn der Erdarbeiten ist rechtzeitig (mindestens eine Woche vorher) dem Landesamt für 
Denkmalpflege (Festung Ehrenbreitstein, 56077 Koblenz, Tel. 0261/73262) anzuzeigen, damit 
möglichst schon während der Erdarbeiten eventuelle archäologische Funde erkannt und fachgerecht 
aufgenommen werden können. Die örtlich eingesetzten Firmen sind entsprechend zu belehren. 
Etwaige zutage tretende Bodenfunde unterliegen gemäß §§ 16-21 DSchG RLP der unverzüglichen 
mündlichen oder schriftlichen Meldepflicht. 
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Der Vorhabenträger ist auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht (§16-21 DSchG RLP) 
hinzuweisen. Der Baubeginn ist mindestens 2 Wochen vorher per Email über landesarchäologie-
koblenz@gdke.rlp.de oder telefonisch unter 0261 6675 3000 anzuzeigen. Weiterhin sind der 
Vorhabenträger wie auch die örtlich eingesetzten Firmen darüber zu unterrichten, dass 
ungenehmigte sowie unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in dennen archäologische 
Denkmäler vermutet werden, nach § 33 Abs. 1 Nr. 13 DSchG RLP ordnungswidrig sind. 

 

E11. Wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung  

Für die Neuerrichtung von baulichen Anlagen (Verbot § 78 Abs. 4 Satz 1WHG) ist im Rahmen des 
Bauantragsverfahrens die Beantragung einer wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung bei der 
Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises als Untere Wasserbehörde nach § 78 Abs. 5 WHG 
erforderlich. In diesem Zusammenhang ist die Hochwasserverträglichkeit des Bauvorhabens gemäß 
§ 78 Abs. 5 WHG detailliert zu beschreiben und nachzuweisen. So müssen Bauantragsunterlagen u. 
a. eindeutige Aussagen zu flutbaren Räumen oder Garagen enthalten. Wohnräume neuer Gebäude 
müssen hochwasserfrei liegen. Im Überschwemmungsgebiet des Simmerbachs dürfen keine 
Geländeerhöhungen durchgeführt werden, für unumgängliche Retentionsraumverluste ist ein 
Ausgleich zu schaffen (z.B. durch entsprechende Geländeabgrabungen oder flutbar gestaltete 
Untergeschosse (Garagen, Abstellräume, Nebengebäude etc.). Eine Berechnung des 
Retentionsraumausgleiches ist erforderlich. Die für die Berechnung zu berücksichtigende 
Wasserspiegellage einer Hochwasserereignisses beträgt 329,06 müNN. 

Weitergehende Informationen zum Bauen in Überschwemmungsgebieten können nachfolgende 
kostenlosen Veröffentlichungen entnommen werden: 

- „Land Unter des Landes Rheinland-Pfalz  
https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/serviet/is/176957/ 

- „Hochwasserschutzfibel“ des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit https://www.bmub.bund.de 

 

E12. Hinweis zur Glasfaseranbindung  

Die Baugrundstücke werden bei der Erschließung des Baugebietes, mit ca. 1,5 m langen 
Technikrohren erschlossen, die später bis zu den Neubauten verlängert werden. Hierüber besteht 
die Möglichkeit einer späteren Glasfaseranbindung. Die auf dem Grundstück befindlichen 
Technikrohre sind unentgeltlich zu dulden. Überprüfungen und Arbeiten an den Rohren werden dem 
Netzbetreiber oder von ihm beauftragten Unternehmen jederzeit gestattet. Mit Bauarbeiten im 
Näherungsbereich der Technikrohre darf erst nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber begonnen 
werden. 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in 
einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Ausgabe 2013 zu beachten. 
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E13. Schutzgut Boden  

Baubezogene Schutzmaßnahmen 

 Beachtung DIN-Normen, insb. 18.915, 18.300 19.731 zum Umgang mit Boden während der Bauphase 
(u.a. Lagerung von Erdaushub). Der anfallende Erdaushub ist fachgerecht zwischenzulagern und, 
wenn er nicht vor Ort wieder eingebracht werden kann, sachgerecht wiederzuverwerten oder zu 
entsorgen.  

 Arbeiten sollen nicht durchgeführt werden, wenn nach ausgiebigen Niederschlägen die Gefahr von 
Oberbodenverdichtungen erheblich erhöht ist (Verzicht auf Befahren zu nasser Böden). 

 Sollten dennoch Bodenverdichtungen außerhalb des geplanten Eingriffsbereichs hervorgerufen 
werden, so sind diese spätestens zum Abschluss der Bauarbeiten durch Lockerung wieder zu 
beseitigen. Dies sollte insbesondere auch die zukünftigen nicht bebauten Grundstücksflächen 
umfassen, die zukünftig begrünt werden.  

 

E14. Schutzgut Wasser  

Baubezogene Schutzmaßnahmen 

 Sachgerechte Lagerung wassergefährdender Stoffe während der Bauzeit und Einhaltung 
entsprechender DIN-Vorschriften (insb. im Hinblick auf die Betankung von Baufahrzeugen und 
Maschinen). 

Regenwasserbewirtschaftung 

 Anfallendes Niederschlagswasser ist entsprechend den Vorgaben des § 55 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) i.V.m. §§ 57-63 LWG Rheinland-Pfalz ortsnah zu versickern, verrieseln oder direkt oder über 
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 
Belange entgegenstehen.  

Beachtung Randstreifen des Simmerbachs  

 Die bestehende gewässerbegleitende Vegetation im 5 m Bereich entlang des Simmerbach (gemessen 
ab der Böschungsoberkante) ist zu erhalten und extensiv zu bewirtschaften. Aus 
Gewässerschutzgründen dürfen in diesem Bereich keine baulichen Anlagen (keine Nebenanlagen; 
auch keine Überbauungen) sowie Aufschüttungen errichtet werden. Die Anlage von Gehwegen ist in 
diesem Bereich zulässig, wenn deren Oberkante niedriger liegt als das Urgelände. Bei der Wahl des 
Gehweges sollte ein versicherungsfähiger Aufbau gewählt werden und die Barrierefreiheit ist zu 
beachten. 
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E15. Schutzgut Pflanzen 

Baubezogene Schutzmaßnahmen 

 Pflanzenschutz: zu erhaltende Gehölze, Pflanzenbestände und angrenzende Vegetationsflächen 
sind nach DIN 18.920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen) bzw. RAS-LP4 zu schützen.  

 Für Transport, Lagerung und Pflanzung ist DIN 18.916 (Pflanzen und Pflanzarbeiten 
Landschaftsbau) einzuhalten. 

 Baumaschinen, Baustellenfahrzeuge, Baustoffe und sonstige Baustelleneinrichtungen dürfen nicht 
außerhalb der zu überplanenden Bereiche auf unversiegelten Flächen abgestellt werden, sofern 
diese nicht durch befahrbare Abdeckplatten (s. o.) geschützt werden und deren Nutzung zwingend 
nötig ist. Trotzdem entstandene Schäden an Boden, Vegetation etc. sind zu beseitigen und der 
ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Alle beteiligten Baufirmen sind davon vor Baubeginn in 
Kenntnis zu setzen. 

Gebietsheimische Gehölze und Saatgut 

 Beachtung der Vorgaben nach § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG im Hinblick auf die Begründung von 
unbebauter Flächen (Verwendung von heimischen, standortgerechten Gehölzen und Saatgut).  

 

E16. Schutzgut Tiere 

V1 – Rodungszeit: 

 Um die Zerstörung von Nestern sowie die Tötung von brütenden Alt- oder Jungvögeln zu 
vermeiden, sind Rodungen von Bäumen, Hecken und anderen Gehölzen, sowie der Abbruch von 
Gebäuden gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen vom 01.03. bis zum 30.09. verboten. 
Bäume mit sichtbaren Höhlen und Spalten, oder einem Brusthöhendurchmesser >40cm sollten 
zudem nur im Oktober, oder nach Prüfung auf Besatz durch einen Baumkletterer gefällt werden, 
da hier die Möglichkeit von Winterquartieren von Fledermäusen besteht. 

V2 – Bauzeitenregelung: 

 Aufgrund der Vorkommen von geschützten Reptilien im Geltungsbereich dürfen während der 
Winterruhe der Arten (01.09.-31.03.), sowie während der Reproduktionsphase (Mitte Mai bis Ende 
September) keine Eingriffe in den Boden erfolgen. Dies betrifft auch den Abriss der 
Trockensteinmauern und schließt das Entfernen von Wurzelstöcken mit ein. Die Notwendigkeit 
dieser Vermeidungsmaßnahme erlischt, sobald die Umsiedlung der Mauereidechsen beendet und 
die Baustelle mit einem Reptilienzaun umschlossen ist (siehe Maßnahme V3). 

V3 – Umsiedlung der Mauereidechse  

 Da die festgestellten Lebensräume der Mauereidechse innerhalb der Eingriffsbereiche liegen, und 
bei Umsetzung der Maßnahme verloren gehen, muss vor Baubeginn eine Umsiedlung der Art durch 
entsprechendes Fachpersonal stattfinden (s. CEF2). Voraussetzung für den Beginn der Umsiedlung 
ist eine funktionstüchtige Ersatzfläche im räumlichen Zusammenhang. Als räumlicher 
Zusammenhang wird bei der Mauereidechse eine maximale Entfernung von 500 m zum Eingriffsort 
definiert. Besteht ein Verbindungskorridor zwischen der Ausgleichsfläche und dem Eingriffsort, so 
kann die Entfernung ausnahmsweise auch auf 1.000 m erhöht werden. Bei der Betrachtung sind 
Barrieren (Straßen, etc.) zu beachten. Der Abfang der Mauereidechse kann bereits im März 
begonnen werden und läuft bis Ende Oktober. Werden gegen Ende der Abfangaktion trotz 
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intensiver Bemühungen noch an jedem Termin Mauereidechsen auf der Fläche gefunden, muss die 
Umsiedlung im Folgejahr wieder aufgenommen werden. Die Abfangaktion muss dann ebenfalls so 
lange weitergeführt werden, bis an mindestens drei aufeinanderfolgenden Terminen mit gutem 
Wetter keine Tiere im Eingriffsbereich mehr gesichtet werden. Während der Abfangaktion muss 
der Eingriffsbereich mit einem Reptilienzaun abgesichert werden, damit keine Tiere von außen in 
das Gelände einwandern können. Ein selbstständiges Verlassen des Geländes muss jedoch durch 
Anrampungen sichergestellt sein. Entlang des Zauns ist beidseitig ein 1 Meter breiter Pflegestreifen 
anzulegen, der regelmäßig zu mähen, bzw. mit anderen Methoden (Sand, Kies oder Hackschnitzel) 
von Vegetation freizuhalten ist. Die Vegetation auf der Abfangfläche muss dabei während der 
Fangaktion regelmäßig entfernt werden, um den Fang der Tiere zu erleichtern. Gleichzeitig wirkt 
diese Unattraktivierung der Fläche zusätzlich als ergänzende Vergrämungsmaßnahme. 

 

E17. Denkmalschutz 

Die vom Landesamt für Denkmalpflege innerhalb des Geltungsbereiches erfassten 
Kulturdenkmäler wurden im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen Für jegliche Erdarbeiten 
und sämtliche anderen vergleichbaren Maßnahmen sind die Bestimmungen der geltenden 
Rechtsverordnung maßgebend. 

 

 

 

 


